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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schie-
nenfahrzeugbugnase, wobei die Schienenfahrzeugbug-
nase eine Mittelpufferkupplung mit einem freien Kupp-
lungsendabschnitt aufweist, sodass der freie Kupplungs-
endabschnitt mit einer weiteren Mittelpufferkupplung ei-
ner weiteren Schienenfahrzeugbugnase verbindbar ist,
wobei die Mittelpufferkupplung sich in einer Ruhelage
entlang einer Längsachse erstreckt, wobei die Mittelpuf-
ferkupplung derart ausgebildet und gelagert ist, dass der
freie Kupplungsendabschnitt gegenüber der Längsach-
se verschwenkbar ist, wobei die Schienenfahrzeugbug-
nase eine Frontblende aufweist, wobei die Frontblende
die Mittelpufferkupplung zumindest abschnittsweise ra-
dial umgibt, sodass eine im Wesentlichen in Längsrich-
tung zeigende Frontöffnung zwischen der Frontblende
und der Mittelpufferkupplung definiert ist. Des Weiteren
betrifft die vorliegende Erfindung eine Abdeckvorrichtung
zum Abdecken der sich zwischen einer Frontblende und
einer Mittelpufferkupplung eines Schienenfahrzeugs er-
streckenden Frontöffnung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schie-
nenfahrzeugbugnase, wobei die Schienenfahrzeugbug-
nase eine Mittelpufferkupplung mit einem freien Kupp-
lungsendabschnitt aufweist, sodass der freie Kupplungs-
endabschnitt mit einer weiteren Mittelpufferkupplung ei-
ner weiteren Schienenfahrzeugbugnase verbindbar ist,
wobei die Mittelpufferkupplung sich in einer Ruhelage
entlang einer Längsachse erstreckt, wobei die Mittelpuf-
ferkupplung derart ausgebildet und gelagert ist, dass der
freie Kupplungsendabschnitt gegenüber der Längsach-
se verschwenkbar ist, wobei die Schienenfahrzeugbug-
nase eine Frontblende aufweist, wobei die Frontblende
die Mittelpufferkupplung zumindest abschnittsweise ra-
dial umgibt, sodass eine im Wesentlichen in Längsrich-
tung zeigende Frontöffnung zwischen der Frontblende
und der Mittelpufferkupplung definiert ist. Des Weiteren
betrifft die vorliegende Erfindung eine Abdeckvorrichtung
zum Abdecken der sich zwischen einer Frontblende und
einer Mittelpufferkupplung eines Schienenfahrzeugs er-
streckenden Frontöffnung.
[0002] Schienenfahrzeuge, insbesondere Regional-
züge und S-Bahn-Züge, weisen zumeist an den beiden
Bug-Enden eines zusammenhängenden Zugabschnitts
eine jeweils offen liegende Mittepufferkupplung auf. Die-
se Mittelpufferkupplung wird dazu verwendet mehrere
Zugabschnitte miteinander zu koppeln, um einen insge-
samt längeren Zug zu erhalten. Für einen Passagier ist
ein Wechsel zwischen den unterschiedlichen Zugab-
schnitten während der Fahrt eines Zuges nicht möglich.
[0003] Die Mittelpufferkupplung ist ein Bestandteil der
Schienenfahrzeugbugnase und wird umgeben von der
Frontblende dieser Schienenfahrzeugbugnase.
[0004] In der Regel weist ein Zugabschnitt an seinen
beiden Enden jeweils eine Schienenfahrzeugbugnase
mit einer Mittelpufferkupplung auf, sodass der Zugab-
schnitt auch über beide Enden mit weiteren Zugabschnit-
ten gekoppelt werden kann.
[0005] Daher weist die während einer Fahrt eines sol-
chen Zuges in Fahrrichtung betrachtet vorne liegende
Schienenfahrzeugbugnase eine Mittelpufferkupplung
auf, die nicht mit einer weiteren Mittelpufferkupplung ge-
koppelt ist.
[0006] Da die Mittelpufferkupplung zumindest in hori-
zontaler Richtung eine beschränkte Beweglichkeit auf-
weist, sodass die Kupplung bei Kurvenfahrten ver-
schwenkt, erstreckt sich zwischen der Mittelpufferkupp-
lung und der sie umgebenen Frontblende der Schienen-
fahrzeugbugnase des Zuges oder Zugabschnitts eine
Frontöffnung, welche auch als Freiraum zwischen Mit-
telpufferkupplung und Frontblende bezeichnet werden
kann.
[0007] Bei Fahrten mit Geschwindigkeiten von mehr
als 50 km/h kommt es im Bereich der Frontöffnung zu
Turbulenzen, wodurch sich der Strömungswiderstand
des Zuges erhöht. Es hat sich somit herausgestellt, dass
die Frontöffnung für die Aerodynamik eines Zuges nach-

teilig ist. Insbesondere beim Einfahren in einen Tunnel
entsteht durch die Frontöffnung ein erhöhter Strömungs-
widerstand, da die im Tunnel befindliche Luft aufgrund
der Frontöffnung nicht effektiv verdrängt werden kann.
[0008] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, die aerodynamischen Eigen-
schaften einer eingangs genannten Schienenfahrzeug-
bugnase zu verbessern.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch die in den An-
sprüchen beschriebene Schienenfahrzeugbugnase so-
wie durch die in den Ansprüchen beschriebene Abdeck-
vorrichtung.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase weist die Schie-
nenfahrzeugbugnase eine Mittelpufferkupplung mit ei-
nem freien Kupplungsendabschnitt auf, sodass der freie
Kupplungsendabschnitt mit einer weiteren Mittelpuffer-
kupplung einer weiteren Schienenfahrzeugbugnase ver-
bindbar ist, wobei die Mittelpufferkupplung sich in einer
Ruhelage entlang einer Längsachse erstreckt, wobei die
Mittelpufferkupplung derart ausgebildet und gelagert ist,
dass der freie Kupplungsendabschnitt gegenüber der
Längsachse verschwenkbar ist, wobei die Schienenfahr-
zeugbugnase eine Frontblende aufweist, wobei die
Frontblende die Mittelpufferkupplung zumindest ab-
schnittsweise radial umgibt, sodass eine im Wesentli-
chen in Längsrichtung zeigende Frontöffnung zwischen
der Frontblende und der Mittelpufferkupplung definiert
ist, wobei die Schienenfahrzeugbugnase eine Abdeck-
vorrichtung umfasst, wobei die Abdeckvorrichtung derart
ausgebildet und angeordnet ist, dass die Frontöffnung
zumindest teilweise von der Abdeckvorrichtung abge-
deckt ist, wobei die Abdeckvorrichtung eine in die Längs-
richtung ausgerichtete Durchgangsöffnung umfasst, wo-
bei der freie Kupplungsendabschnitt von innen nach au-
ßen durch die Durchgangsöffnung durchragt oder im We-
sentlichen bündig mit der Durchgangsöffnung ab-
schließt, wobei die Abdeckvorrichtung zumindest ein ers-
tes starres Trägerelement aufweist, wobei die Abdeck-
vorrichtung zumindest einen ersten stoffartigen Materi-
alabschnitt und einen zweiten stoffartigen
Materialabschnitt aufweist, wobei die Abdeckvorrichtung
derart ausgebildet und am Schienenfahrzeug angeord-
net ist, dass sich der erste stoffartige Materialabschnitt
zumindest abschnittsweise radial zwischen der Front-
blende und dem ersten starren Trägerelement erstreckt,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet ist, dass
sich der zweite stoffartige Materialabschnitt zumindest
abschnittsweise radial zwischen der Mittelpufferkupp-
lung und dem ersten starren Trägerelement erstreckt.
[0011] Durch die derartige Kombination eines starren
Trägerelements mit zwei stoffartigen Materialabschnit-
ten wird die Abdeckvorrichtung versteift aber gleichzeitig
eine Beweglichkeit der von der Abdeckvorrichtung defi-
nierten Durchlassöffnung ermöglicht. So kann eine Ab-
deckvorrichtung für die Frontöffnung bereitgestellt wer-
den, die aufgrund der verwendeten stoffartigen Materi-
alabschnitte bei Bewegungen der Mittelpufferkupplung
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mitgeführt werden kann, sodass die Beweglichkeit der
Mittelpufferkupplung durch die Abdeckvorrichtung nicht
eingeschränkt wird. Gleichzeitig wird aber durch die Ver-
steifung - bedingt durch das starre Trägerelement - ver-
hindert, dass es bei höheren Fahrgeschwindigkeiten zu
einer starken axialen Kompression oder einem Verfor-
men der Abdeckvorrichtung kommt, sodass die Abdeck-
vorrichtung den Luftwiderstandswert des Schienenfahr-
zeugs mindern kann. Letzteres führt wiederum zu einer
besseren Energiebilanz des Zuges und folglich zu einem
ressourcenschonenden Verbrauch und einer verbesser-
ten Wirtschaftlichkeit.
[0012] Insbesondere kann es sich bei dem ersten
stoffartigen Materialabschnitt und dem zweiten stoffarti-
gen Materialabschnitt um zwei separate stoffartige Ma-
terialbahnen handeln.
[0013] Die stoffartigen Materialabschnitte können ins-
besondere ein Polyester, ein Polyamid, ein Aramid, Po-
lypropylen, Baumwolle und/oder Viskose umfassen oder
daraus bestehen. Es können jedoch auch andere Mate-
rialien verwendet werden. Der stoffartige Materialab-
schnitt kann ein Gewebe, ein Gestricke, ein Gewirke, ein
Vlies (Non-woven) oder ein Gelege (z.B. ein Fadenge-
lege) sein.
[0014] Der stoffartige Materialabschnitt kann eine Be-
schichtung umfassen. Die Beschichtung kann einen
Kunststoff umfassen. Insbesondere umfasst die Be-
schichtung ein Elastomer, ein Silikon, ein chlorsulfonier-
tes Polyethylen, ein TPU (thermoplastisches Polyure-
than), EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
und/oder PVC (Polyvinylchlorid).
[0015] Die Frontblende kann auch als Bugring be-
zeichnet werden. Die Frontöffnung kann auch als Bug-
öffnung bezeichnet werden.
[0016] Im Sinne der vorliegenden Erfindung beziehen
sich die Begriffe "radial" und "axial" auf die beschriebene
Längsachse.
[0017] Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist unter
der Ruhelage der Mittelpufferkupplung diejenige Lage
der Mittelpufferkupplung zu verstehen, die von der Mit-
telpufferkupplung eingenommen wird, wenn keine äuße-
ren Kräfte auf sie einwirken bzw. eingewirkt haben. Ins-
besondere kann die Ruhelage diejenige Lage sein, in der
sich die Mittelpufferkupplung parallel zur Längsausrich-
tung des Schienenfahrzeugs erstreckt.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Abdeckvor-
richtung derart ausgebildet, dass sie über eine radiale
Außenkante der Abdeckvorrichtung mit der Frontblende
verbunden ist oder an der Frontblende anliegt, wobei die
Abdeckvorrichtung derart ausgebildet ist, dass sie über
eine radiale Innenkante der Abdeckvorrichtung mit der
Mittelpufferkupplung verbunden ist oder an der Mittelpuf-
ferkupplung anliegt.
[0019] Dies gewährleistet, dass die Frontöffnung aus-
reichend verdeckt ist. Die Abdeckvorrichtung kann ins-
besondere auch luftdicht an der Frontblende anliegen
oder mit dieser luftdicht verbunden sein. Insbesondere

kann die Abdeckvorrichtung mit der Frontblende verbun-
den sein und gleichzeitig an der Mittelpufferkupplung
ausschließlich anliegen. Dies erleichtert die Installation
der Abdeckvorrichtung.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Abdeckvor-
richtung derart ausgebildet und innerhalb der Schienen-
fahrzeugbugnase angeordnet, dass das erste starre Trä-
gerelement axial beabstandet von einem Bereich des
ersten stoffartigen Materialabschnitts und axial beab-
standet von einem Bereich des zweiten stoffartigen Ma-
terialabschnitts angeordnet ist. Der erste stoffartige Ma-
terialabschnitt kann sich demnach vom ersten starren
Trägerelement ausgehend in eine erste axiale Richtung
erstrecken und der zweite stoffartige Materialabschnitt
kann sich vom ersten starren Trägerelement ausgehend
in die hierzu entgegengesetzte axiale Richtung erstre-
cken. Diese axiale beabstandete Anordnung von starrem
Trägerelement und stoffartigen Materialabschnitten er-
möglicht eine hohe Beweglichkeit des starren Trägere-
lements, wodurch Bewegungen der Mittelpufferkupplun-
gen auch von dem starren Trägerelement nachgeführt
werden können.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Mittelpuffer-
kupplung in einer ersten senkrecht zur Längsasche ste-
henden Schwenkrichtung, vorzugsweise der Horizontal-
richtung, um einen Gesamtdrehwinkel von maximal 40
Grad verschwenkbar. Gemäß einer Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist
die Mittelpufferkupplung in der Schwenkrichtung, vor-
zugsweise der Horizontalrichtung, um einen Gesamt-
drehwinkel von maximal 35 Grad verschwenkbar. Ge-
mäß einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Schienenfahrzeugbugnase ist die Mittelpufferkupplung
in der Schwenkrichtung, vorzugsweise der Horizontal-
richtung, um einen Gesamtdrehwinkel von maximal 30
Grad verschwenkbar. Dies gewährleistet im Verkehrs-
betrieb auf Regionalstrecken ein ausreichend gutes Kur-
venverhalten des Schienenfahrzeugs und ermöglicht ei-
ne einfache und kostengünstige Implementierung der
Abdeckvorrichtung.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Mittelpuffer-
kupplung in einer zweiten senkrecht zur Längsachse und
senkrecht zur ersten Schwenkrichtung stehenden
Schwenkrichtung, vorzugsweise der Vertikalrichtung,
um einen Gesamtdrehwinkel von maximal 25 Grad ver-
schwenkbar. Gemäß einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Mit-
telpufferkupplung in der zweiten Schwenkrichtung, vor-
zugsweise der Vertikalrichtung, um einen Gesamtdreh-
winkel von maximal 20 Grad verschwenkbar. Gemäß ei-
ner Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schie-
nenfahrzeugbugnase ist die Mittelpufferkupplung in der
zweiten Schwenkrichtung, vorzugsweise der Vertikal-
richtung, um einen Gesamtdrehwinkel von maximal 15
Grad verschwenkbar. Dies gewährleistet im Verkehrs-
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betrieb auf Regionalstrecken ein ausreichend gutes Ver-
halten des Schienenfahrzeugs bei Steigungen und er-
möglicht eine einfache und kostengünstige Implementie-
rung der Abdeckvorrichtung.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist das erste starre
Trägerelement zumindest abschnittsweise innerhalb der
Frontöffnung angeordnet, so dass das erste starre Trä-
gerelement radial von der Frontblende zumindest ab-
schnittweise umgeben ist. Diese Anordnung des starren
Trägerelements hat sich als vorteilhaft erwiesen. Denn
wenn das erst starre Trägerelement in dem von der Front-
blende umgebenen Freiraum angeordnet wird, stellt es
bei den meisten bereits bestehenden Schienenfahrzeug-
bugnasen kein Hindernis für etwaige Verkabelungen
und/oder Druckluft-zuführende Kanäle dar, die sich bei
diesen Schienenfahrzeugbugnasen entlang der Mittel-
pufferkupplung zum freien Endabschnitt der Mittelpuffer-
kupplung erstrecken.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist das erste starre
Trägerelement außerhalb der Frontöffnung angeordnet,
so dass das erste starre Trägerelement axial beabstan-
det zur Frontblendeangeordnet ist. Diese Anordnung er-
möglicht eine aerodynamisch vorteilhafte Ausbildung der
Abdeckvorrichtung. So können z.B. mehrere starre Trä-
gerelemente und jeweils zwischen zwei benachbarten
Trägerelementen angeordnete stoffartige Materialab-
schnitte spitz zulaufend zum freien Endabschnitt der Mit-
telpufferkupplung angeordnet sein. Dies bewirkt eine
weitere Verringerung des Luftwiderstandwertes des
Schienenfahrzeugs.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase weist die Abdeck-
vorrichtung zumindest ein zweites starres Trägerelement
auf, wobei das zweite starre Trägerelement die kleinste
Querschnittsfläche der Durchgangsöffnung definiert,
wobei das zweite starre Trägerelement derart ausgebil-
det und angeordnet ist, dass die Mittelpufferkupplung
durch die Durchgangsöffnung ragt, wobei die Mittelpuf-
ferkupplung und die Abdeckvorrichtung derart ausgebil-
det und angeordnet sind, dass ein Verschwenken der
Mittelpufferkupplung gegenüber der Längsachse eine
Lage- und/oder Positionsveränderung des zweiten star-
ren Trägerelements bewirkt. Das zweite starre Trägere-
lement kann insbesondere dasjenige starre Trägerele-
ment der Abdeckvorrichtung sein, das nächstliegend zur
Mittelpufferkupplung angeordnet ist. Hierdurch wird auf
einfache Weise eine Bewegung der Mittelpufferkupplung
an eine Bewegung der Abdeckvorrichtung gekoppelt.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase umfasst die Ab-
deckvorrichtung ein erstes Modul, wobei das erste Modul
in der Ruhelage der Mittelpufferkupplung einen ersten
Bereich der Frontöffnung abdeckt, wobei die Abdeckvor-
richtung ein zweites Modul umfasst, wobei das zweite
Modul in der Ruhelage der Mittelpufferkupplung einen
zweiten Bereich der Frontöffnung abdeckt, wobei der ers-

te Bereich und der zweite Bereich der Frontöffnung nicht
deckungsgleich sind, wobei das erste Modul der Abdeck-
vorrichtung und das zweite Modul der Abdeckvorrichtung
über eine Verschlusseinrichtung miteinander verbindbar
und zerstörungsfrei voneinander lösbar sind. Die Ver-
schlusseinrichtung kann insbesondere eine Schraubver-
bindung und/oder eine Klickverbindung umfassen. Der
Modulare Aufbau der Abdeckvorrichtung ermöglicht ein
besonders leichtgängiges Anbringen der Abdeckvorrich-
tung an bereits bestehenden Schienenfahrzeugsyste-
men. Die Module können derart ausgebildet sein, dass
zunächst das außenliegende Modul mit der Frontblende
in Verbindung gebracht wird und anschließend das in-
nenliegende Modul mit dem außenliegenden Modul in
Verbindung gebracht wird. Da die einzelnen Module im
Vergleich zur gesamten Abdeckvorrichtung ein geringe-
res Gewicht aufweisen, ist es für die installierende Per-
son leichter, die Module korrekt auszurichten.
[0027] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Abdeckvor-
richtung derart ausgebildet, dass sie die Frontöffnung im
Wesentlichen vollständig verschließt. Dies gewährleis-
tet, dass es zu einer geringeren Turbulenzenbildung im
Bereich der Schienenfahrzeugbugnase kommt, wenn
das Schienenfahrzeug mit höheren Geschwindigkeiten
oberhalb von 50 km/h fährt.
[0028] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase erstreckt sich die
Mittelpufferkupplung in der Ruhelage sowohl innerhalb
als auch außerhalb der Frontöffnung. Insbesondere bei
Schienenfahrzeugen mit einer derart ausgebildeten Mit-
telpufferkupplung ist die im Zuge dieser Offenbarung be-
schriebene Abdeckvorrichtung vorteilhaft anwendbar.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Frontblende
im Wesentlichen starr ausgebildet, wobei die Frontblen-
de vorzugsweise aus Metall und/oder einem unelasti-
schem Kunststoff besteht.
[0030] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Schienenfahrzeugbugnase ist die Schienen-
fahrzeugbugnase derart ausgebildet, dass die Frontöff-
nung nicht durch eine bewegliche Frontklappe verschlos-
sen oder teilweise verschlossen werden kann.
[0031] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird auch gelöst durch eine Abdeckvorrichtung zum Ab-
decken einer sich zwischen einer Frontblende und einer
Mittelpufferkupplung eines Schienenfahrzeugs erstre-
ckenden Frontöffnung, wobei die Abdeckvorrichtung der-
art ausgebildet ist, dass die Frontöffnung zumindest ab-
schnittweise mit der Abdeckvorrichtung abdeckbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung zumindest ein erstes star-
res Trägerelement aufweist, wobei die Abdeckvorrich-
tung zumindest einen ersten stoffartigen Materialab-
schnitt und einen zweiten stoffartigen Materialabschnitt
aufweist, wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebil-
det und am Schienenfahrzeug anordbar ist, dass der ers-
te stoffartige Materialabschnitt zumindest abschnittswei-
se radial zwischen der Frontblende und dem ersten star-
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ren Trägerelement anordbar ist, wobei die Abdeckvor-
richtung derart ausgebildet ist, dass der zweite stoffartige
Materialabschnitt zumindest abschnittsweise radial zwi-
schen der Mittelpufferkupplung und dem ersten starren
Trägerelement anordbar ist.
[0032] Eine solche Abdeckvorrichtung ermöglicht es,
auf vorteilhafte Weise die Strömungseigenschaften ei-
nes Schienenfahrzeugs mit Frontöffnung zu verbessern,
indem die Abdeckvorrichtung zur Abdeckung der Front-
öffnung verwendet wird.
[0033] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung sind der erste stoffartige
Materialabschnitt, der zweite stoffartige Materialab-
schnitt und das erste starre Trägerelement Bestandeile
eines Balgs. Ein solcher Balg kann mehrere jeweils als
Rahmenprofil ausgebildete starre Trägerelemente um-
fassen, wobei sich zwischen jeweils zwei benachbarten
Rahmenprofilen ein als Materialbahn ausgebildeter
stoffartiger Materialabschnitt erstreckt. Die Materialbahn
kann sowohl in vertikaler als in auch in horizontaler Rich-
tung wellen- oder falten-förmig gewölbt sein. Zwei be-
nachbarte Materialbahnen liegen dabei über jeweilige
Endabschnitte aneinander an und sind in einer Ausneh-
mung des Rahmenprofils aufgenommen. Durch Ver-
klemmen des Rahmenprofils können die beiden En-
dabschnitte kraftschlüssig miteinander und mit dem Rah-
menprofil verbunden sein. Es hat sich gezeigt, dass sol-
che als Balg-ausgebildeten Abdeckvorrichtung bei der
Bewegung der Mittelpufferkupplung besonders leicht-
gängig mit bewegt werden können und gleichzeitig die
Abdeckung der Frontöffnung gewährleistet bleibt.
[0034] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung sind der erste stoffartige
Materialabschnitt und der zweite stoffartige Materialab-
schnitt derart ausgebildet und angeordnet, dass sie je-
weils eine Falte oder eine Welle aufweisen. Falten und
Wellen eignen sich im besonderen Maße dazu, eine
leichtgängige Verschiebbarkeit des ersten starren Trä-
gerelements gegenüber weiteren starren Trägerelemen-
ten und/oder gegenüber der Frontblende zu ermögli-
chen, bei einer gleichzeitigen gewährleisten einer hohen
axialen Steifigkeit, folglich einer geringen Versicherbar-
keit in axialer Richtung.
[0035] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung sind die Falten oder Wellen
von erstem und zweitem Materialabschnitt derart ausge-
bildet, dass der jeweilige Krümmungsmittelpunkt einer
Falte oder Welle zwischen der Längsachse und dem
Scheitelpunkt der Falte oder dem Scheitelpunkt der Wel-
le angeordnet ist. Mit anderen Worten sind die Falten
oder Wellen nach außen gerichtet.
[0036] Alternativ können gemäß einer anderen Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Abdeckvorrich-
tung die Falten oder Wellen von erstem und zweitem
Materialabschnitt derart ausgebildet sein, dass der je-
weilige Scheitelpunkt der Falte oder Welle zwischen der
Längsachse und dem Krümmungsmittelpunkt der Falte
oder Welle angeordnet ist. Mit anderen Worten sind die

Falten oder Wellen nach innen gerichtet.
[0037] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung ist die Abdeckvorrichtung
derart ausgebildet, dass sie außenseitig mit der Front-
blende verbindbar oder an der Frontblende anlegbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung vorzugsweise derart aus-
gebildet ist, dass sie innenseitig mit der Mittelpufferkupp-
lung verbindbar oder an der Mittelpufferkupplung anleg-
bar ist. Dies ermöglicht eine gute Verbindung mit der
Frontblende, um eine aerodynamisch vorteilhafte Wir-
kung zu erzielen.
[0038] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung ist der erste stoffartige Ma-
terialabschnitt mit dem ersten starren Trägerelement
form-, kraft- oder stoffschlüssig, insbesondere kraft-
schlüssig, verbunden ist, wobei der zweite stoffartige Ma-
terialabschnitt mit dem ersten starren Trägerelement
form-, kraft- oder stoffschlüssig, insbesondere kraft-
schlüssig, verbunden ist.
[0039] Insbesondere können die starren Trägerele-
mente jeweils eine oder mehrere Ausnehmungen auf-
weisen, in welche die stoffartigen Materialabschnitte ein-
geführt und durch ein verformen der Ausnehmungen an-
schließend verklemmt werden. Das Verformen der Aus-
nehmungen kann beispielsweise durch Hämmern oder
Pressen erfolgen.
[0040] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung ist das erste starre Träge-
relement selbsttragend ausgebildet. Gemäß einer Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Abdeckvorrich-
tung ist die Abdeckvorrichtung selbstragend. Demnach
weist die Abdeckvorrichtung in Alleinstellung eine Form
und Struktur auf, die ohne zusätzliche Stützung von au-
ßen bestehen bleibt. Dies ist vorteilhaft für die Steifigkeit
der Abdeckvorrichtung hinsichtlich einer Krafteinwirkung
durch axial verlaufende Luftströmungen.
[0041] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung weist die Abdeckvorrich-
tung eine Vielzahl von starren Trägerelementen auf, wo-
bei sich zwischen zwei starren Trägerelementen eines
benachbarten Paares von starren Trägerelementen der
erste oder der zweite stoffartiger Materialabschnitt er-
streckt. Durch die Vielzahl starrer Trägerelemente kann
die Bewegbarkeit der Durchgangsöffnung - und folglich
einer durch die Durchgangsöffnung ragenden Mittelpuf-
ferkupplung - und die dazugehörige Verschiebbarkeit der
Trägerelemente zueinander erhöht werden.
[0042] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung ist das erste starre Träge-
relement ein geschlossener Ring, wobei der Ring einen
kreisförmigen, elliptischen oder vieleckigen, insbeson-
dere rechteckigen Querschnitt umgibt. Gemäß einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Abdeckvor-
richtung sind alle starren Trägerelemente der Abdeck-
vorrichtung geschlossene Ringe. Es hat sich herausge-
stellt, dass geschlossene Ringe, insbesondere solche
mit rechteckigem Querschnitt, die auch Rahmen ge-
nannte werden können, eine für die Abdeckvorrichtung
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vorteilhafte Steifigkeit aufweisen.
[0043] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung sind zwei starre Trägere-
lemente eines Paares benachbarter starrer Trägerele-
mente ausschließlich über einen dazwischenliegenden
stoffartigen Materialabschnitt miteinander verbunden
sind. Folglich sind keine zusätzlichen Verbindungsele-
mente notwendig, wodurch eine kostengünstige Herstel-
lung ermöglicht wird.
[0044] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung sind zwei starre Trägere-
lemente eines Paar benachbarter starrer Trägerelemen-
te konzentrisch zueinander angeordnet. Gemäß einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Abdeckvor-
richtung sind alle starren Trägerelemente der Abdeck-
vorrichtung im Wesentlichen konzentrisch zueinander
angeordnet. Eine gute Verschiebbarkeit zweier benach-
barter starrer Trägerelemente gegeneinander wird hier-
durch auf vorteilhafte Weise ermöglicht.
[0045] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung weist die Abdeckvorrich-
tung eine Vielzahl starrer Trägerelemente auf, wobei die
Vielzahl starrer Trägerelemente zusammengenommen
eine Pyramidenform oder einen Konus bilden. Auch dies
ermöglicht bei geringem Materialaufwand eine hohe Ver-
schiebbarkeit der Durchgangsöffnung in der vertikalen
und der horizontalen Richtung.
[0046] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung weist die Abdeckvorrich-
tung zwischen 4 und 18 starre Trägerelemente auf. Ge-
mäß einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Ab-
deckvorrichtung weist die Abdeckvorrichtung zwischen
8 und 14 starre Trägerelemente auf. Es hat sich heraus-
gestellt, dass diese Anzahl von starren Trägerelementen
ideal dazu geeignet ist, die notwendige Verschiebbarkeit
der Durchgangsöffnung für eine Mittelpufferkupplung ei-
nes Regionalzuges bereitzustellen und gelichzeitig auch
eine einfache und kostengünstige Herstellung und Instal-
lation ermöglicht.
[0047] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung weisen die zwei Trägere-
lemente jedes jeweiligen Paares axial benachbarter star-
rer Trägerelemente einen axialen Abstand von minimal
0,5 cm auf. Gemäß einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Abdeckvorrichtung weisen die zwei Trä-
gerelemente jedes jeweiligen Paares axial benachbarter
starrer Trägerelemente einen axialen Abstand von mini-
mal 1 cm auf. Diese Minimal-Parameterwerte garantie-
ren eine gute Verschiebbarkeit der starren Trägerele-
mente zueinander.
[0048] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung weisen die zwei Trägere-
lemente jedes jeweiligen Paares axial benachbarter star-
rer Trägerelemente einen axialen Abstand von maximal
10 cm auf. Gemäß einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Abdeckvorrichtung weisen die zwei Trä-
gerelemente jedes jeweiligen Paares axial benachbarter
starrer Trägerelemente einen axialen Abstand von ma-

ximal 5 cm auf. Gemäß einer Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Abdeckvorrichtung weisen die zwei
Trägerelemente jedes jeweiligen Paares axial benach-
barter starrer Trägerelemente einen axialen Abstand von
maximal 3 cm auf. Diese Maximal-Parameterwerte ga-
rantieren eine gute Steifigkeit der Abdeckvorrichtung.
[0049] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung erstreckt sich die Abdeck-
vorrichtung über eine Gesamtfläche von maximal 6 m2.
[0050] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung erstreckt sich die Abdeck-
vorrichtung über eine Gesamtfläche von maximal 4 m2.
[0051] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Abdeckvorrichtung sind die zwei starren Trä-
gerelemente eines Paares benachbarter starrer Träge-
relemente ausschließlich über einen dazwischenliegen-
den stoffartigen Materialabschnitt miteinander verbun-
den.
[0052] Es versteht sich, dass Merkmale, die in der vo-
ranstehenden Beschreibung ausschließlich in Zusam-
menhang und in Alleinstellung mit einer erfindungsge-
mäßen Abdeckvorrichtung beschrieben werden, auch
Merkmale einer Abdeckvorrichtung bilden können, wel-
che Bestandteil einer erfindungsgemäßen Schienen-
fahrzeugbugnase ist. Gleichzeitig bilden auch Merkmale
einer Abdeckvorrichtung, die ausschließlich in Zusam-
menhang mit der übergeordneten Einheit Schienenfahr-
zeugbugnase beschrieben werden, optionale Merkmale
einer in Alleinstellung ausgebildeten Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Abdeckvorrichtung.
[0053] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung werden an-
hand der folgenden Beschreibung von Ausführungsfor-
men davon und der dazugehörigen Figuren deutlich. In
den Figuren sind gleiche Elemente mit gleichen Bezugs-
zeichen bezeichnet.

Fig. 1 ist eine Darstellung einer Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugbu-
gnase mit einer verbauten Abdeckvorrichtung.

Fig. 2 ist eine isometrische Darstellung der Innenseite
einer Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Abdeckvorrichtung.

Fig. 3 ist eine isometrische Darstellung der Außensei-
te der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform.

Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht einer Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Abdeck-
vorrichtung.

[0054] Figur 1 zeigt eine Schienenfahrzeugbugnase 1
mit einer freiliegenden Mittelpufferkupplung 2. Zwischen
der Mittelpufferkupplung 2 und einer Frontblende 4 be-
findet sich eine Abdeckvorrichtung 7 im Sinne der vor-
liegenden Offenbarung. Diese Abdeckvorrichtung 7 be-
steht im Ausführungsbeispiel aus mehreren starren Trä-
gerelementen 5, wobei jeweils ein benachbartes Paar
von starren Trägerelementen 5 über einen stoffartigen
Materialabschnitt 6, der im Ruhezustand regelmäßige
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Wellen ausbildet, verbunden sind. Die starren Trägere-
lemente 5 sind als geschlossene rechteckige Rahmen
mit abgerundeten Ecken ausgebildet. Die sich zwischen
zwei benachbarten Rahmen erstreckenden Materialab-
schnitte bilden sowohl in vertikaler Richtung als auch in
horizontaler Richtung jeweils regelmäßige Wellen aus.
[0055] Die Abdeckvorrichtung ist derart ausgebildet,
dass die Mittelpufferkupplung 2 durch die Durchgangs-
öffnungen der starren Trägerelemente 5 hindurchragt
und der Kupplungsendabschnitt 3 sichtbar und von au-
ßen zugänglich bleibt. Die Außenfläche des ersten star-
ren Trägerelements 5 ist über die Außenkante der Ab-
deckvorrichtung 8 mit der Frontblende 4 der Schienen-
fahrzeugbugnase 1 verbunden. Von diesem Ausgangs-
punkt aus erstreckt sich die Abdeckvorrichtung 7 trich-
terförmig nach innen bis zur Mittelpufferkupplung 2.
[0056] Sofern ein weiteres Schienenfahrzeug über den
Kupplungsendabschnitt 3 mit dem dargestellten Fahr-
zeug verbunden und anschließend in Bewegung ge-
bracht wird, wird sich ebenfalls die Mittelpufferkupplung
2 sowohl horizontal - durch Kurvenfahrten - als auch ver-
tikal - durch Steigungsfahrten - bewegen. Durch die in
Wellen liegenden stoffartigen Materialabschnitte 6 zwi-
schen den einzelnen starren Trägerelementen 5 kann
die Abdeckvorrichtung 7 der Bewegung, beispielsweise
in einer Rechtskurve, ebenfalls folgen. In diesem Sze-
nario wird sich die kurveninnenliegende Seite der Ab-
deckvorrichtung 7 vermehrt zusammenstauchen, so-
dass die kurveninnenliegenden Wellen des stoffartige
Materialabschnitts 6 auf diese Weise einen kleineren Be-
reich der Frontöffnung abdecken. Gleichzeitig wird eine
Streckung der kurvenaußenliegenden Seite der Abdeck-
vorrichtung 7 bewirkt. Durch den Bewegungsspielraum,
der durch eine wellenförmige Anordnung des stoffartigen
Materialabschnittes 6 gegeben ist wird somit eine Ab-
deckvorrichtung bereitgestellt, die sich mit einer horizon-
talen Bewegung der Mittelpufferkupplung mitbewegt.
[0057] Figur 2 zeigt die Innenseite einer Abdeckvor-
richtung 7 in einer möglichen Ausführungsform. Diese
besteht aus zahlreichen, axial nachfolgend angeordne-
ten, starren Trägerelementen 5, welche über stoffartige
Materialabschnitte 6 miteinander verbunden sind. Eine
Untergruppe starrer Trägerelemente 5 und der dazuge-
hörigen stoffartigen Materialabschnitte 6 kann ein Modul
ausbilden, welches sich zwischen zwei das Modul be-
grenzenden starren Trägerelementen erstreckt. Im An-
wendungsbeispiel enthält die Abdeckvorrichtung 7 zwei
solcher Module, welche über eine Verschlusseinrichtung
12 miteinander verbunden sind.
[0058] Die Verschlusseinrichtung 12 kann insbeson-
dere ein formschluss-bildendes Verbindungselement
umfassen.
[0059] Das erste Modul 10 ist bei der hier gezeigten
Ausführungsform das innenliegende Modul. Dieses erste
Modul 10 bildet mit der Innenkante 9 der Abdeckvorrich-
tung 7, welche zugleich die Innenkante des Moduls 10
ist, eine Durchgangsöffnung 14, durch die die Mittelpuf-
ferkupplung 2 hindurchragt, wenn die Abdeckvorrichtung

wie in Fig. 1 gezeigt als Bestandteil einer Schienenfahr-
zeugbugnase implementiert ist. Das zweite Modul 11 ist
im Anwendungsbeispiel das außenliegende Modul. Die-
ses wird - wie in Fig. 1 gezeigt - mit der Außenkante 8
der Abdeckvorrichtung 7 an der Frontblende 4 der Schie-
nenfahrzeugbugnase 1 befestigt. Bei dem äußersten
Element des zweiten Moduls 11, welches direkt mit der
Frontblende 4 verbunden wird, handelt es sich um ein
starres Befestigungselement 13.
[0060] Fig. 3 zeigt die Rückansicht der in Fig. 2 gezeig-
ten Ausführungsform der Abdeckvorrichtung 7. Aus die-
ser Perspektive ist das innenliegende starre Trägerele-
ment 5, welches mit der Innenkante der Abdeckvorrich-
tung 9 die Durchgangsöffnung 14 für die Mittelpuffer-
kupplung 2 definiert, sichtbar. Die restlichen starren Trä-
gerelemente 5, die in Kombination mit den stoffartigen
Materialabschnitten 6 das erste und zweite Modul 10, 11
bilden, sind nur in geringem Maße durch die Durchgangs-
öffnung 14 zu erkennen. Ebenso ist nur ein Teil der Ver-
schlusseinrichtung 12, die die beiden Module über die
starren Trägerelemente 5 miteinander verbindet, zu er-
kennen.
[0061] Fig. 4 zeigt eine vertikale Querschnittsansicht
einer Ausführungsform der Abdeckvorrichtung 7. Diese
besteht aus dem ersten Modul 10, welches über die Ver-
schlusseinrichtung 12 mit dem zweiten Modul 11 verbun-
den ist. Die Module 10, 11 setzten sich jeweils aus den
stoffartigen Materialabschnitten 6, welche wellenförmig
angeordnet sind, und den starren Trägerelementen 5 zu-
sammen. Bei dem äußersten Element des zweiten Mo-
duls handelt es sich um das starres Befestigungselement
13, das mit der Außenkante der Abdeckvorrichtung 8 an
der Frontblende 4 einer Schienenfahrzeugbugnase 1 be-
festigt werden kann.
[0062] Fig. 4 zeigt den innen liegenden stoffartigen Ma-
terialabschnitt 6 des ersten Moduls 10 für zwei unter-
schiedliche Lagen 15, 15a. Die erste Lage 15 des innen
liegenden stoffartigen Materialabschnitts 6 zeigt diesen
in der Ruhelage der Abdeckvorrichtung 7, d.h. wenn eine
durch die Durchgangöffnung 14 ragende Mittelpuffer-
kupplung 2 - wie in Fig. 1 - in der Ruhelage ist. Die zweite
Lage 15a zeigt das Verhalten der Abdeckvorrichtung 7
an, wenn diese aus der Ruhelage ausgelenkt wird - so
zum Beispiel durch eine vertikale Verschwenkung einer
durch die Durchgangsöffnung 14 ragenden Mittelpuffer-
kupplung 2.
[0063] Die starren Trägerelemente 5 sind bei der in der
Fig. 4 gezeigten Ausführungsform Rahmenprofile, die ei-
nen U-förmigen Querschnitt aufweisen. In der durch den
U-förmigen Querschnitt gebildeten Ausnehmung sind
zwei nebeneinander liegende Endabschnitte zweier
stoffartiger Materialabschnitte 6 derart befestigt, dass
sich die beiden stoffartigen Materialabschnitte 6 in Form
von Falten oder Wellen ausbilden können. Bei vertikaler
Auslenkungen der Durchgangsöffnung 14 - bedingt
durch eine vertikaler Verschwenkung der Mittelpuffer-
kupplung 2 - bewegt sich das innen liegende Trägerele-
ment 5, welches mit der Innenkante 9 der Abdeckvor-
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richtung 7 an der Mittelpufferkupplung 2 anliegt bzw. an-
legbar ist in vertikaler Richtung. Der in der Ausnehmung
befestigte stoffartige Materialabschnitt 6 kann dieser Be-
wegung ebenfalls folgen. In der weiteren Folge bewirkt
die Auffaltung dieses stoffartigen Materialabschnitts 6 ei-
ne Vertikalbewegung des nächsten benachbarten star-
ren Trägerelements 5. So kann eine Kette von gekop-
pelten Relativbewegungen der starren Trägerelemente
5 erfolgen, um die Beweglichkeit der Mittelpufferkupp-
lung 2 bei gleichzeitiger Abdeckung der Frontöffnung zu
ermöglichen.

Bezugszeichenliste

[0064]

1 Schienenfahrzeugbugnase
2 Mittelpufferkupplung
3 Kupplungsendabschnitt
4 Frontblende
5 Starres Trägerelement
6 Stoffartiger Materialabschnitt
7 Abdeckvorrichtung
8 Außenkante der Abdeckvorrichtung
9 Innenkante der Abdeckvorrichtung
10 Erstes Modul
11 Zweites Modul
12 Verschlusseinrichtung
13 Starres Befestigungselement
14 Durchgangsöffnung
15 Erste Lage des stoffartigen Materialabschnitts
15a Zweite Lage des stoffartigen Materialabschnitts

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeugbugnase,

wobei die Schienenfahrzeugbugnase eine Mit-
telpufferkupplung mit einem freien Kupplungs-
endabschnitt aufweist, sodass der freie Kupp-
lungsendabschnitt mit einer weiteren Mittelpuf-
ferkupplung einer weiteren Schienenfahrzeug-
bugnase verbindbar ist,
wobei die Mittelpufferkupplung sich in einer Ru-
helage entlang einer Längsachse erstreckt,
wobei die Mittelpufferkupplung derart ausgebil-
det und gelagert ist, dass der freie Kupplungs-
endabschnitt gegenüber der Längsachse ver-
schwenkbar ist,
wobei die Schienenfahrzeugbugnase eine
Frontblende aufweist,
wobei die Frontblende die Mittelpufferkupplung
zumindest abschnittsweise radial umgibt, so-
dass eine im Wesentlichen in Längsrichtung zei-
gende Frontöffnung zwischen der Frontblende
und der Mittelpufferkupplung definiert ist,
wobei die Schienenfahrzeugbugnase eine Ab-

deckvorrichtung umfasst,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet
und angeordnet ist, dass die Frontöffnung zu-
mindest teilweise von der Abdeckvorrichtung
abgedeckt ist,
wobei die Abdeckvorrichtung eine in die Längs-
richtung ausgerichtete Durchgangsöffnung um-
fasst,
wobei der freie Kupplungsendabschnitt von in-
nen nach außen durch die Durchgangsöffnung
durchragt oder im Wesentlichen bündig mit der
Durchgangsöffnung abschließt,
wobei die Abdeckvorrichtung zumindest ein ers-
tes starres Trägerelement aufweist, wobei die
Abdeckvorrichtung zumindest einen ersten
stoffartigen Materialabschnitt und einen zweiten
stoffartigen Materialabschnitt aufweist,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet
und am Schienenfahrzeug angeordnet ist, dass
sich der erste stoffartige Materialabschnitt zu-
mindest abschnittsweise radial zwischen der
Frontblende und dem ersten starren Trägerele-
ment erstreckt, wobei die Abdeckvorrichtung
derart ausgebildet ist, dass sich der zweite
stoffartige Materialabschnitt zumindest ab-
schnittsweise radial zwischen der Mittelpuffer-
kupplung und dem ersten starren Trägerele-
ment erstreckt.

2. Schienenfahrzeugbugnase gemäß Anspruch 1,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet ist,
dass sie über eine radiale Außenkante der Abdeck-
vorrichtung mit der Frontblende verbunden ist oder
an der Frontblende anliegt,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet ist,
dass sie über eine radiale Innenkante der Abdeck-
vorrichtung mit der Mittelpufferkupplung verbunden
ist oder an der Mittelpufferkupplung anliegt.

3. Schienenfahrzeugbugnase gemäß einem der vor-
anstehenden Ansprüche, wobei die Abdeckvorrich-
tung derart ausgebildet und innerhalb der Schienen-
fahrzeugbugnase angeordnet ist, dass das erste
starre Trägerelement axial beabstandet von einem
Bereich des ersten stoffartigen Materialabschnitts
und axial beabstandet von einem Bereich des zwei-
ten stoffartigen Materialabschnitts angeordnet ist.

4. Schienenfahrzeugbugnase gemäß einem der vor-
anstehenden Ansprüche, wobei das erste starre Trä-
gerelement zumindest abschnittsweise innerhalb
der Frontöffnung angeordnet ist, so dass das erste
starre Trägerelement radial von der Schienenfahr-
zeugbugnase zumindest abschnittweise umgeben
ist.

5. Schienenfahrzeugbugnase gemäß einem der vor-
anstehenden Ansprüche,
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wobei die Abdeckvorrichtung zumindest ein
zweites starres Trägerelement aufweist,
wobei das zweite starre Trägerelement eine
Durchgangsöffnung definiert,
wobei das zweite starre Trägerelement derart
ausgebildet und angeordnet ist, dass die Mittel-
pufferkupplung durch die Durchgangsöffnung
ragt,
wobei die Mittelpufferkupplung und die Abdeck-
vorrichtung derart ausgebildet und angeordnet
sind, dass ein Verschwenken der Mittelpuffer-
kupplung gegenüber der Längsachse eine La-
ge- und/oder Positionsveränderung des zweiten
starren Trägerelements bewirkt.

6. Schienenfahrzeugbugnase gemäß einem der vor-
anstehenden Ansprüche,

wobei die Abdeckvorrichtung ein erstes Modul
umfasst, wobei das erste Modul einen ersten
Bereich der Frontöffnung abdeckt,
wobei die Abdeckvorrichtung ein zweites Modul
umfasst, wobei das zweite Modul einen zweiten
Bereich der Frontöffnung abdeckt,
wobei der erste Bereich und der zweite Bereich
der Frontöffnung nicht deckungsgleich sind,
wobei das erste Modul der Abdeckvorrichtung
und das zweite Modul der Abdeckvorrichtung
über eine Verschlusseinrichtung miteinander
verbindbar und zerstörungsfrei voneinander
lösbar sind.

7. Abdeckvorrichtung zum Abdecken einer sich zwi-
schen einer Frontblende und einer Mittelpufferkupp-
lung eines Schienenfahrzeugs erstreckenden Front-
öffnung,

wobei die Abdeckvorrichtung eine in eine
Längsrichtung ausgerichtete Durchgangsöff-
nung umfasst,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet
ist, dass die Frontöffnung zumindest abschnitt-
weise mit der Abdeckvorrichtung abdeckbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung zumindest ein ers-
tes starres Trägerelement aufweist,
wobei die Abdeckvorrichtung zumindest einen
ersten stoffartigen Materialabschnitt und einen
zweiten stoffartigen Materialabschnitt aufweist,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet
und am Schienenfahrzeug anordbar ist, dass
der erste stoffartige Materialabschnitt zumin-
dest abschnittsweise radial zwischen der Front-
blende und dem ersten starren Trägerelement
anordbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet
ist, dass der zweite stoffartige Materialabschnitt
zumindest abschnittsweise radial zwischen der
Mittelpufferkupplung und dem ersten starren

Trägerelement anordbar ist.

8. Abdeckvorrichtung gemäß Anspruch 7,
wobei der erste stoffartige Materialabschnitt, der
zweite stoffartige Materialabschnitt und das erste
starre Trägerelement Bestandeile eines Balgs sind.

9. Abdeckvorrichtung gemäß Anspruch 7 oder 8,

wobei der erste stoffartige Materialabschnitt und
der zweite stoffartige Materialabschnitt derart
ausgebildet und angeordnet sind, dass sie je-
weils eine Falte oder eine Welle aufweisen,
wobei die Falten oder Wellen von erstem und
zweitem Materialabschnitt vorzugsweise derart
ausgebildet sind, dass der jeweilige Krüm-
mungsmittelpunkt einer Falte oder Welle zwi-
schen der Längsachse und dem Scheitelpunkt
der Falte oder dem Scheitelpunkt der Welle an-
geordnet ist.

10. Abdeckvorrichtung gemäß Anspruch einem der An-
sprüche 7 bis 9,

wobei die Abdeckvorrichtung derart ausgebildet
ist, dass sie außenseitig mit der Frontblendever-
bindbar oder an der Frontblende anlegbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung vorzugsweise der-
art ausgebildet ist, dass sie innenseitig mit der
Mittelpufferkupplung verbindbar oder an der Mit-
telpufferkupplung anlegbar ist.

11. Abdeckvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 7
bis 10,

wobei der erste Materialabschnitt mit dem ers-
ten starren Trägerelement form-, kraft- oder
stoffschlüssig, insbesondere kraftschlüssig,
verbunden ist,
wobei der zweite Materialabschnitt mit dem ers-
ten starren Trägerelement form-, kraft- oder
stoffschlüssig, insbesondere kraftschlüssig,
verbunden ist.

12. Abdeckvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 7
bis 11,

wobei das erste starre Trägerelement selbsttra-
gend ausgebildet ist,
wobei vorzugsweise die gesamte Abdeckvor-
richtung selbstragend ausgebildet ist.

13. Abdeckvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 7
bis 12,

wobei die Abdeckvorrichtung eine Vielzahl von
starren Trägerelementen aufweist,
wobei sich zwischen zwei starren Trägerele-
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menten von zumindest einem benachbarten
Paar von starren Trägerelementen der erste
oder der zweite stoffartiger Materialabschnitt er-
streckt.

14. Abdeckvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 7
bis 13,

wobei das erste starre Trägerelement ein ge-
schlossener Ring ist, wobei der Ring einen kreis-
förmigen, elliptischen oder vieleckigen, insbe-
sondere rechteckigen Querschnitt umgibt,
wobei vorzugsweise alle starren Trägerelemen-
te geschlossene Ringe sind.

15. Schienenfahrzeugbugnase gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6,
wobei die Abdeckvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 7 bis 14 ausgebildet ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Schienenfahrzeugbugnase (1),

wobei die Schienenfahrzeugbugnase (1) eine
Mittelpufferkupplung (2) mit einem freien Kupp-
lungsendabschnitt (3) aufweist, sodass der freie
Kupplungsendabschnitt (3) mit einer weiteren
Mittelpufferkupplung (2) einer weiteren Schie-
nenfahrzeugbugnase (1) verbindbar ist,
wobei die Mittelpufferkupplung (2) sich in einer
Ruhelage entlang einer Längsachse erstreckt,
wobei die Mittelpufferkupplung (2) derart aus-
gebildet und gelagert ist, dass der freie Kupp-
lungsendabschnitt (3) gegenüber der Längs-
achse verschwenkbar ist,
wobei die Schienenfahrzeugbugnase (1) eine
Frontblende (4) aufweist,
wobei die Frontblende (4) die Mittelpufferkupp-
lung (2) zumindest abschnittsweise radial um-
gibt, sodass eine im Wesentlichen in Längsrich-
tung zeigende Frontöffnung zwischen der Front-
blende (4) und der Mittelpufferkupplung (2) de-
finiert ist,
wobei die Schienenfahrzeugbugnase (1) eine
Abdeckvorrichtung (7) umfasst,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet und angeordnet ist, dass die Frontöffnung
zumindest teilweise von der Abdeckvorrichtung
(7) abgedeckt ist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) eine in die
Längsrichtung ausgerichtete Durchgangsöff-
nung (14) umfasst,
wobei der freie Kupplungsendabschnitt (3) von
innen nach außen durch die Durchgangsöff-
nung (14) durchragt oder im Wesentlichen bün-

dig mit der Durchgangsöffnung (14) abschließt,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) zumindest ein
erstes starres Trägerelement (5a) aufweist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) zumindest ei-
nen ersten stoffartigen Materialabschnitt (6a)
und einen zweiten stoffartigen Materialabschnitt
(6b) aufweist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet und am Schienenfahrzeug angeordnet ist,
dass sich der erste stoffartige Materialabschnitt
(6a) zumindest abschnittsweise radial zwischen
der Frontblende (4) und dem ersten starren Trä-
gerelement (5a) erstreckt,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet ist, dass sich der zweite stoffartige Mate-
rialabschnitt (6b) zumindest abschnittsweise ra-
dial zwischen der Mittelpufferkupplung (2) und
dem ersten starren Trägerelement (5a) er-
streckt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckvor-
richtung (7) derart ausgebildet und innerhalb der
Schienenfahrzeugbugnase (1) angeordnet ist, dass
das erste starre Trägerelement (5a) axial beabstan-
det von einem Bereich des ersten stoffartigen Mate-
rialabschnitts (6a) und axial beabstandet von einem
Bereich des zweiten stoffartigen Materialabschnitts
(6b) angeordnet ist.

2. Schienenfahrzeugbugnase (1) gemäß Anspruch 1,

wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet ist, dass sie über eine radiale Außenkante
der Abdeckvorrichtung (8) mit der Frontblende
(4) verbunden ist oder an der Frontblende (4)
anliegt,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet ist, dass sie über eine radiale Innenkante
der Abdeckvorrichtung (9) mit der Mittelpuffer-
kupplung (2) verbunden ist oder an der Mittel-
pufferkupplung (2) anliegt.

3. Schienenfahrzeugbugnase (1) gemäß einem der vo-
ranstehenden Ansprüche,
wobei das erste starre Trägerelement (5a) zumin-
dest abschnittsweise innerhalb der Frontöffnung an-
geordnet ist, so dass das erste starre Trägerelement
(5a) radial von der Schienenfahrzeugbugnase (1)
zumindest abschnittweise umgeben ist.

4. Schienenfahrzeugbugnase (1) gemäß einem der vo-
ranstehenden Ansprüche,

wobei die Abdeckvorrichtung (7) zumindest ein
zweites starres Trägerelement (5b) aufweist,
wobei das zweite starre Trägerelement (5b) eine
Durchgangsöffnung (14) definiert, wobei das
zweite starre Trägerelement (5b) derart ausge-
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bildet und angeordnet ist, dass die Mittelpuffer-
kupplung (2) durch die Durchgangsöffnung (14)
ragt,
wobei die Mittelpufferkupplung (2) und die Ab-
deckvorrichtung (7) derart ausgebildet und an-
geordnet sind, dass ein Verschwenken der Mit-
telpufferkupplung (2) gegenüber der Längsach-
se eine Lage- und/oder Positionsveränderung
des zweiten starren Trägerelements (5b) be-
wirkt.

5. Schienenfahrzeugbugnase (1) gemäß einem der vo-
ranstehenden Ansprüche,

wobei die Abdeckvorrichtung (7) ein erstes Mo-
dul (10) umfasst, wobei das erste Modul (10)
einen ersten Bereich der Frontöffnung abdeckt,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) ein zweites
Modul (11) umfasst, wobei das zweite Modul
(11) einen zweiten Bereich der Frontöffnung ab-
deckt,wobei der erste Bereich und der zweite
Bereich der Frontöffnung nicht deckungsgleich
sind,
wobei das erste Modul (10) sowie das zweite
Modul (11) aus starren Trägerelementen und
stoffartigen Materialabschnitten bestehen,
wobei das erste Modul (10) der Abdeckvorrich-
tung (7) und das zweite Modul (11) der Abdeck-
vorrichtung (7) über eine Verschlusseinrichtung
(12) miteinander verbindbar und zerstörungsfrei
voneinander lösbar sind.

6. Abdeckvorrichtung (7) zum Abdecken einer sich zwi-
schen einer Frontblende (4) und einer Mittelpuffer-
kupplung (2) eines Schienenfahrzeugs erstrecken-
den Frontöffnung, wobei die Abdeckvorrichtung (7)
eine in eine Längsrichtung ausgerichtete Durch-
gangsöffnung (14) umfasst,

wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet ist, dass die Frontöffnung zumindest ab-
schnittweise mit der Abdeckvorrichtung (7) ab-
deckbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) zumindest ein
erstes starres Trägerelement (5) aufweist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) zumindest ei-
nen ersten stoffartigen Materialabschnitt (6a)
und einen zweiten stoffartigen Materialabschnitt
(6b) aufweist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet und am Schienenfahrzeug anordbar ist,
dass der erste stoffartige Materialabschnitt (6a)
zumindest abschnittsweise radial zwischen der
Frontblende (4) und dem ersten starren Träge-
relement (5a) anordbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet ist, dass der zweite stoffartige Materialab-
schnitt (6b) zumindest abschnittsweise radial

zwischen der Mittelpufferkupplung (2) und dem
ersten starren Trägerelement (5a) anordbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckvor-
richtung (7) derart ausgebildet und innerhalb der
Schienenfahrzeugbugnase (1) angeordnet ist, dass
das erste starre Trägerelement (5a) axial beabstan-
det von einem Bereich des ersten stoffartigen Mate-
rialabschnitts (6a) und axial beabstandet von einem
Bereich des zweiten stoffartigen Materialabschnitts
(6b) angeordnet ist.

7. Abdeckvorrichtung (7) gemäß Anspruch 6,
wobei der erste stoffartige Materialabschnitt (6a),
der zweite stoffartige Materialabschnitt (6b) und das
erste starre Trägerelement (5a) Bestandteile eines
Balgs sind.

8. Abdeckvorrichtung (7) gemäß Anspruch 7 oder 6,

wobei der erste stoffartige Materialabschnitt
(6a) und der zweite stoffartige Materialabschnitt
(6b) derart ausgebildet und angeordnet sind,
dass sie jeweils eine Falte oder eine Welle auf-
weisen,
wobei die Falten oder Wellen von erstem und
zweitem Materialabschnitt (6) vorzugsweise
derart ausgebildet sind, dass der jeweilige
Krümmungsmittelpunkt einer Falte oder Welle
zwischen der Längsachse und dem Scheitel-
punkt der Falte oder dem Scheitelpunkt der Wel-
le angeordnet ist.

9. Abdeckvorrichtung (7) gemäß Anspruch einem der
Ansprüche 6 bis 8,

wobei die Abdeckvorrichtung (7) derart ausge-
bildet ist, dass sie außenseitig mit der Frontblen-
de (4) verbindbar oder an der Frontblende (4)
anlegbar ist,
wobei die Abdeckvorrichtung (7) vorzugsweise
derart ausgebildet ist, dass sie innenseitig mit
der Mittelpufferkupplung (2) verbindbar oder an
der Mittelpufferkupplung (2) anlegbar ist.

10. Abdeckvorrichtung (7) gemäß einem der Ansprüche
6 bis 9,
wobei der erste Materialabschnitt (6a) mit dem ers-
ten starren Trägerelement (5a) form-, kraft- oder
stoffschlüssig, insbesondere kraftschlüssig, verbun-
den ist, wobei der zweite Materialabschnitt (6b) mit
dem ersten starren Trägerelement (5a) form-, kraft-
oder stoffschlüssig, insbesondere kraftschlüssig,
verbunden ist.

11. Abdeckvorrichtung (7) gemäß einem der Ansprüche
6 bis 10,
wobei das erste starre Trägerelement (5a) selbsttra-
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gend ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die ge-
samte Abdeckvorrichtung (7) selbstragend ausge-
bildet ist.

12. Abdeckvorrichtung (7) gemäß einem der Ansprüche
6 bis 11,

wobei die Abdeckvorrichtung (7) eine Vielzahl
von starren Trägerelementen (5) aufweist,
wobei sich zwischen zwei starren Trägerele-
menten (5) von zumindest einem benachbarten
Paar von starren Trägerelementen (5) der erste
oder der zweite stoffartige Materialabschnitt (6,
6a, 6b) erstreckt.

13. Abdeckvorrichtung (7) gemäß einem der Ansprüche
6 bis 12,

wobei das erste starre Trägerelement (5a) ein
geschlossener Ring ist, wobei der Ring einen
kreisförmigen, elliptischen oder vieleckigen, ins-
besondere rechteckigen Querschnitt umgibt,
wobei vorzugsweise alle starren Trägerelemen-
te geschlossene Ringe sind.
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